
herrschaftslehre“ angenähert. Allerdings lässt sich aus einer
Gesamtschau der ständigen Rechtsprechung des BGH inso-
fern keine einheitliche Rechtsentwicklung ablesen. Für das
sich entwickelnde „Näheverhältnis“ sind bezüglich einzelner
Täterschafts- und Deliktsformen nach wie vor differente
Ausprägungen37 zu konzedieren, was bedeutet, dass Anwen-
dung und Ausgestaltung der „normativen Kombinations-
theorie“ hinsichtlich des Einflusses objektiver Kriterien
Schwankungen unterliegen und somit unterschiedlich starke
Tendenzen zur Tatherrschaftslehre ersichtlich sind.38 Die da-
raus resultierende Flexibilität dieser Rechtsprechungslinie ist
– so erfreulich die Entwicklung im Allgemeinen zunächst
erscheinen mag – freilich mit gewissen Unsicherheiten hin-
sichtlich der Bestimmtheit von Abgrenzungskriterien ver-
bunden und wird daher mit Blick auf den strafrechtlichen

Bestimmtheitsgrundsatz aus Art. 103 II GG vielfach kriti-
siert.39 Gleichwohl bleibt in Fällen der Mittäterschaft ein
starker Trend zur Anwendung objektiv-tatbestandlicher Kri-
terien spürbar, was – wie vorliegend aufgezeigt – insbesonde-
re mit Blick auf die klausurmäßige Darstellung der Abgren-
zung von Täterschaft und Teilnahme zunehmend Beachtung
verdient.

37 Ausf. dazu NK-StGB/Schild, 4. Aufl. 2013, § 25 Rn. 33; BeckOKStGB/Kudlich,
34. Ed. 1.5.2017, § 25 Rn. 14 mwN.

38 Schönke/Schröder/Heine/Weißer, 29. Aufl. 2014, StGB Vor. § 25 Rn. 66.
39 So bspw. Lackner/Kühl/Kühl, 28. Aufl. 2014, StGB Vor. § 25 Rn. 5; Schönke/

Schröder/Heine/Weißer, 29. Aufl. 2014, StGB Vor. § 25 Rn. 67; Renzikowski JuS
2013, 481 (483); ferner Seher JuS 2009, 1 (6 f.).
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Staatsanwalt Thomas Wieneck, Bochum*

„Fußballfans sind keine Verbrecher – oder doch?“

„A.C.A.B.“ als Beleidigung, Pyrotechnik in einem Stadion, Raub und Erpressung, Verwertbarkeit
von privaten Videoaufzeichnungen
Examen
5 Stunden
StGB

& SACHVERHALT
A und B sind Anhänger des Fußballvereins Eintracht XY eV und Mitglieder der Gruppierung
„Ultras XY“. A ist in der Vergangenheit durch gewalttätige Übergriffe auf gegnerische Fuß-
ballanhänger aufgefallen. Der Verein hat gegen ihn deshalb ein Stadionverbot ausgesprochen,
ihm also untersagt, das örtliche Stadion zu betreten.
Aus Wut über ein gegen C, ein anderes Mitglied der „Ultras XY“, geführtes Ermittlungs-

verfahren beschließen A und B, bei dem kommenden Heimspiel ein Zeichen zu setzen. A und
B besitzen gültige Eintrittskarten für das Spiel. A gelingt es, trotz des bestehenden Stadion-
verbotes die Einlasskontrolle zu passieren und in das Stadion zu gelangen. Bei dem Einlaufen
der beiden Mannschaften zu Spielbeginn halten A und B ein großes Transparent mit der
Aufschrift „Fußballfans sind keine Verbrecher – A.C.A.B.“ hoch. A und B wissen, dass diese
Abkürzung für die Parole „All Cops Are Bastards“ („Alle Polizisten sind Bastarde“) steht
und dass Polizeibeamte in dem Stadion eingesetzt sind.
Zu Beginn der zweiten Halbzeit hält B eine große Fahne hoch, hinter der A sich mit Schal

und Kapuzenpullover vermummt, um sich vor den Überwachungskameras in dem Stadion zu
verbergen. Anschließend zündet A in dem eng besetzten Fanblock mehrere bengalische
Fackeln (kurz: Bengalos), die er – wie B wusste – in seiner Unterwäsche in das Stadion
eingeschmuggelt hatte. Bengalos sind pyrotechnische Gegenstände in Form von Handfackeln,
deren Flamme eine Temperatur von 1.600–2.600 Grad Celsius erreicht. Das Abbrennen von
Bengalos führt zu einer intensiven Rauchentwicklung. A und B wissen, dass der Rauch zu
einer Reizung der Atemwege und zu Atemnot führen kann. Mehrere umstehende Besucher
erleiden aufgrund der dichten Rauchentwicklung leichte Atembeschwerden in Form kurz-
zeitigen Hustens. Eine medizinische Behandlung ist nicht erforderlich. Langfristige Be-
schwerden tragen sie nicht davon.
Nach dem Spiel treffen A und B auf dem Weg zu ihrer Stammkneipe auf F, einen

Anhänger des gegnerischen Fußballvereins. Sie beschließen, F seinen Fan-Schal und sein
Trikot abzunehmen. Sollte F sich wehren, soll A ihn festhalten, während B die Utensilien
an sich nimmt. Sie haben noch nicht entschieden, ob sie diese als Trophäe behalten oder ob

* Der Autor ist derzeit im Rahmen eines Laufbahnwechsels als Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Bochum tätig.

THEMATIK

SCHWIERIGKEITSGRAD
BEARBEITUNGSZEIT

HILFSMITTEL

ÜBUNGSBLÄTTER STUDENTEN · BASICS LERNBEITRAG STRAFRECHT · MITTÄTER ODER GEHILFE?

38 1/2018

Ü
B
U
N
G
SB
LÄ

TT
ER

ST
U
D
EN

TE
N



sie die Utensilien verbrennen wollen. A und B fordern F mit den Worten „Her mit deinen
Klamotten oder es setzt was!“ auf, ihnen seinen Fan-Schal sowie sein Trikot zu übergeben.
Als F widerspricht, nimmt A ihn in den Schwitzkasten. B zieht ihm den Schal vom Hals
und steckt ihn in seine Jackentasche. Außerdem zerrt er an dem Trikot des F, um ihm auch
dieses abzunehmen. Als das Trikot zerreißt, kann B es an sich nehmen und unter seiner
eigenen Kleidung verstauen. Als A von F ablässt, fällt dieser zu Boden. Für A unvorher-
sehbar tritt B mit seinem Fuß, an dem er einen Turnschuh trägt, mehrfach gegen das Gesicht
des F. Dieser erleidet einen schmerzhaften Nasenbeinbruch. Schließlich laufen A und B
davon.
Durch die Aufnahmen der Überwachungskameras in dem Stadion, auf die an den Ein-

gängen hingewiesen wird, können A und B identifiziert werden. Der Schal und das Trikot
des F werden bei ihnen sichergestellt. Der Polizeibeamte P, der an dem Tag im Stadion im
Einsatz war, fühlt sich durch das Transparent in seiner Ehre verletzt und stellt form- und
fristgerecht Strafantrag gegen A und B. Der Vorstand des Eintracht XY eV stellt Strafantrag
gegen A und B wegen Hausfriedensbruchs.

1. Strafbarkeit von A und B? Straftatbestände außerhalb des StGB sind nicht zu prüfen.
2. Zusatzfrage: Können die Aufnahmen der Überwachungskameras in einem späteren Strafverfahren
gegen A und B verwertet werden?

& LÖSUNG

TEIL: 1 STRAFBARKEIT VON A UND B

A. HOCHHALTEN DES TRANSPARENTS

I. Strafbarkeit des A

1. § 185 StGB
A könnte sich gem. § 185 StGB strafbar gemacht haben, indem er zusammen mit B das
Transparent mit der Aufschrift „Fußballfans sind keine Verbrecher – A.C.A.B.“ hochgehalten
hat.

a) Objektiver Tatbestand
Die Beleidigung erfordert einen rechtswidrigen Angriff auf die Ehre einer anderen Person
durch vorsätzliche Kundgabe der Missachtung, Geringschätzung oder Nichtachtung.
aa) Äußerung der Missachtung. Die englische Parole „A.C.A.B.“ steht gemeinhin bekannt
für die Parole „All Cops Are Bastards“. Die Bezeichnung als „Bastard“ ist geeignet, die
angesprochene Person als minderwertig oder verachtenswert zu charakterisieren (Geppert
NStZ 2013, 553). Zwar könnte die Äußerung grundsätzlich auch von dem Grundrecht auf
Freiheit der Meinungsäußerung aus Art. 5 I 1 GG erfasst sein. Dann müsste die Äußerung
jedoch in Zusammenhang mit einem Urteil über Sachverhalte, Ideen oder Personen stehen
(vgl. BVerfG NJW 2016, 2643). Dies geht weder unmittelbar aus der Äußerung „A.C.A.B.“
noch aus dem Zusammenhang hervor. Die Äußerung „Fußballfans sind keine Verbrecher“ ist
pauschal gehalten und steht für den objektiven Betrachter nicht erkennbar mit einem be-
stimmten Vorfall oder in der Öffentlichkeit diskutierten Sachverhalt in Verbindung. Bei dem
Ausspruch „A.C.A.B.“ handelt es sich vorliegend deshalb um eine auch vor dem Hintergrund
des Art. 5 I 1 GG unzulässige Schmähung. Die Parole ist eine Äußerung der Missachtung iSv
§ 185 StGB.
bb) Tauglicher Beleidigungsadressat. Fraglich ist, ob ein tauglicher Beleidigungsadres-
sat gegeben ist. Ehrträger und damit beleidigungsfähiges Subjekt ist jeder lebende
Mensch. Problematisch ist, dass die Äußerung „All Cops Are Bastards“ an „Alle Polizis-
ten“, nicht an eine einzelne Person gerichtet ist. Eine unmittelbare Beleidigung des P liegt
nicht vor.
(1) Beleidigung einer Personenmehrheit. Eine Personenmehrheit ist beleidigungsfähig,
wenn sie einen rechtlich anerkannten Zweck in der Gesellschaft erfüllt und einen einheitli-
chen Willen bilden kann (BGHSt 6, 186 = NJW 1954, 1412). Ob eine Personenmehrheit zu
einer einheitlichen Willensbildung in der Lage ist, richtet sich nach den Umständen des
jeweiligen Einzelfalls. Das Transparent ist gerichtet an „Alle Polizisten“. Die deutsche
Polizei ist organisiert in verschiedenen Polizeibehörden von Bund und Ländern. Diese
Institutionen sind nicht in der Lage, einen einheitlichen Willen zu bilden. Deshalb ist die
Polizei keine beleidigungsfähige Personenmehrheit iSv § 185 StGB (Geppert NStZ 2013, 553
[557]).

„A.C.A.B.“ als strafbare
Beleidigung
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